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Nachtrag zum Finanzhaushaltsgesetz (Schuldenbegrenzung) 
 

Ergebnis erste Lesung Kantonsrat vom 10. September 2020 
Änderungsanträge der vorberatenden Kommission vom 24. Septem-
ber 2020 

 Finanzhaushaltsgesetz 

 Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

 beschliesst: 

 I. 

 Der Erlass GDB 610.1 (Finanzhaushaltsgesetz vom 11. März 2010) (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  33 
Haushaltsgleichgewicht beim Kanton 

 

1 Das beim Budget maximal erlaubte Defizit bzw. der minimal geforderte Überschuss 
der Erfolgsrechnung sind abhängig vom Nettoverschuldungsquotienten. 

1 Das beim Budget und beim Finanzplan maximal erlaubte Defizit bzw. der minimal 
geforderte Überschuss der Erfolgsrechnung sind abhängig vom Nettoverschuldungs-
quotienten. 

2 Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, so ist dieser im Budget mit jährlich li-
near mindestens 12,5 Prozent abzutragen. Eine effektive Verbuchung in der Rech-
nung erfolgt nicht. 

 

3 Zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts bedarf der Beschluss des Kantonsrats 
über das Budget und die Nachtragskredite bei einer Mehrausgabe oder Saldover-
schlechterung gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrats der Zustimmung 
der Mehrheit seiner Mitglieder. 

 

Art.  34 
Schuldenbegrenzung beim Kanton 

 

1 Die Verschuldung ist zu begrenzen. Der Nettoverschuldungsquotient darf nicht über 
130 Prozent ansteigen. 

 

http://gdb.ow.ch/data/610.1/de
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2 Das vom Kantonsrat genehmigte Budget darf, solange der Nettoverschuldungsquo-
tient unter -100 % liegt, höchstens ein Defizit der Erfolgsrechnung von drei Prozent 
des budgetierten Fiskalertrags aufweisen. Liegt der Nettoverschuldungsquotient über 
-100 %, so muss das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung folgende Bedingungen 
einhalten: Maximales Budgetdefizit bzw. minimaler Budgetüberschuss (in Prozent 
des Fiskalertrages) = -3 % + ((Nettoverschuldungsquotient + 100 %) x (6:200)). 

2 Das vom Kantonsrat genehmigte Budget darfund die dem Budget folgenden drei Fi-
nanzplanjahre dürfen, solange der Nettoverschuldungsquotient unter -100 mi-
nus 100 % liegt, höchstens ein Defizit der Erfolgsrechnung von drei Prozent des 
budgetierten Fiskalertrags aufweisen. Liegt der Nettoverschuldungsquotient über -
100 minus 100 %, so muss das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung folgende Be-
dingungen einhalten: :¶ 
Maximales Budgetdefizit bzw. minimaler Budgetüberschuss (in Prozent des Fiskaler-
trages)Fiskalertrags) = -3 minus 3 % + ((Nettoverschuldungsquotient + 100 %) 
 x (6:200))Nettoverschuldungsquotient. 

3 (Rückweisung an vorberatende Kommission) 3 Für die Vorgabe des zu erstellenden Budgets ist der Stand des Nettovermögens 
bzw. der Nettoschuld gemäss letzter abgeschlossener Jahresrechnung sowie die 
Veränderung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld gemäss Budget des laufen-
den Jahres, massgebend. Für die folgenden Finanzplanjahre werden die Verände-
rungen des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld des jeweiligen Vorjahres berück-
sichtigt. 

4 …  

Art.  103a 
Ausnahmen vom Geltungsbereich für Kirchgemeinden 

 

1 Die Kirchgemeinden setzen die Vorschriften dieses Gesetzes sachgemäss um, d.h. 
im Verhältnis zu ihrer Grösse, ihrem Steueraufkommen und ihren personellen Res-
sourcen. Die Erstellung eines Controllings gemäss Art. 58 bis 59 dieses Gesetzes so-
wie eines Internen Kontrollsystems nach Art. 68 bis 69 dieses Gesetzes ist fakultativ. 

 

2 Der Regierungsrat kann in Ausführungsbestimmungen Präzisierungen und Ein-
schränkungen bezüglich der Pflicht zur Erstellung eines rollenden Aufgaben- und Fi-
nanzplanes nach Art. 10 bis 13 dieses Gesetzes, zur Geldflussrechnung gemäss Art. 
22 Abs. 1 Bst. d und 26 dieses Gesetzes, zur Gliederung der Rechnung und des 
Budgets, zum Anhang und zu den Nachweisen gemäss Art. 27 bis 32 dieses Geset-
zes sowie zu den Finanzkennzahlen gemäss Art. 35 dieses Gesetzes festlegen. 

2 Der Regierungsrat kann in Ausführungsbestimmungen Präzisierungen und Ein-
schränkungen bezüglich der Pflicht zur Erstellung eines rollenden Aufgaben- und Fi-
nanzplanes nach Art. 10 bis 13 dieses Gesetzes, zur Geldflussrechnung gemäss Art. 
22 Abs. 1 Bst. d und Art. 26 dieses Gesetzes, zur Gliederung der Rechnung und des 
Budgets, zum Anhang und zu den Nachweisen gemäss Art. 27 bis 32 dieses Geset-
zes sowie zu den Finanzkennzahlen gemäss Art. 35 dieses Gesetzes festlegen. 

3 Er kann auf begründetes Gesuch der Kirchgemeinden weitere Ausnahmen, die sich 
als sinnvoll und verhältnismässig erweisen oder aufgrund des Kirchenrechts erforder-
lich sind und den Zielsetzungen dieses Gesetzes nicht zuwiderlaufen, in Ausfüh-
rungsbestimmungen festlegen. 

 

 


